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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017), die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990, ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.05.2017), die Planzeichenverordnung 
(PlanzVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.05.2017) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018). 
 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Maß der baulichen Nutzung und Geschossflächenzahl sowie die Zahl der 

zulässigen Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 und § 21 
BauNVO) 

1.1.1 In den mit WR bezeichneten Flächen wird die Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse auf max. I begrenzt. 

 
1.1.2 Aufgrund der steilen Geländeverhältnisse darf darüber hinaus das Unterge-

schoss als Vollgeschoss i.S. des § 2 Abs. 4 HBO ausgebaut werden. 
 
1.1.3 Die Errichtung weiterer Untergeschosse (oder Kellergeschosse) ist nicht zuläs-

sig. 
 
1.1.4 Als Vollgeschosse nach § 2 Abs. 4 HBO geltende Keller- oder Garagenge-

schosse werden nicht auf die Geschossflächenzahl angerechnet. 
 
1.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 BauGB) 

1.2.1 Bestehende standortgerechte Laubgehölzen sind zu erhalten, abgängige sind 
durch Neupflanzung gleichwertiger Laubgehölze zu ersetzen. Hierzu zählen 
insbesondere die in der nachfolgenden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten 
Arten. 

 
1.2.2 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortgerechten 

Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten (Ausführungshinweise zu 
Pflanzabständen: großkronige Bäume: 10 – 12 m, Sträucher: 1 – 2 m). Alle An-
pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, abgängige sind durch Neuanpflanzun-
gen gleichwertiger Pflanzen zu ersetzen. 

 
1.2.3 Mindestens 60% der nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Garten- 

oder Grünflächen anzulegen und dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten. Die Flä-
chen sind zu mindestens 25 % durch Bäume und Sträucher zu gliedern. 
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2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 

2.1 Dachgestaltung  
Die Dacheindeckung geneigter Dächer ist den Farbtönen rot, anthrazit oder 
dunkelgrau zulässig. Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind 
auf allen Dachflächen zulässig. 
Eine Dachbegrünung ist allgemein zulässig und im Falle von Flachdächern so-
wie flach geneigten Dächern zu empfehlen. 

 
2.2 Fassadengestaltung  

Fassaden sind in weiß oder gedeckten Farbtönen zu halten. Die großflächige 
(> 5 m2 zusammenhängender Fassadenfläche) Verwendung grellbunter Farben 
ist nicht zulässig.  

 
2.3 Einfriedungen  

Im gesamten Plangebiet sind Gundstückseinfriedungen als durchlässig gestal-
tete Einfriedungen (bevorzugt als standortgerechte Hecken, aber auch z.B. 
Holzzäune oder Drahtgitterzäune) zulässig. Einfriedungen müssen für Kleintiere 
unter- bzw. durchkriechbar sein. 
 
Entlang der Talseite der öffentlichen Straßenverkehrsfläche müssen Einfrie-
dungen sowie sonstige bauliche Anlagen einen Mindestabstand von 50 cm zum 
Fahrbahnrand einhalten. 

 
2.4 Stützmauern 

Stützmauern an den Grundstücksgrenzen sind auf das konstruktiv erforderliche 
Maß zu begrenzen. 
Als sichtwirksame Materialien sind zulässig: Naturstein, Betonstein in Natur-
steinoptik und Gabionen. Nicht zulässig ist die Verwendung von Beton-
Pflanzsteinen. 
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3. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
3.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
3.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Im Planungsraum angrenzend ist folgender Eintrag in der Altflächendatei des 
Landes Hessen (siehe auch nachrichtliche Darstellung im Planteil): 

AFD-Nummer: 635 022 050 000 008 
Art: Altstandort – Zimmerei und Sägewerk 
Status bisher nicht untersuchte Fläche 
Gemarkung Rodenhausen 
Straße/Hausnr.: Am Sandpfuhl 2 
Branchenklasse: 5 

 
Aufgrund der Vornutzung der Fläche ist davon auszugehen, dass auf der Flä-
che mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde. Es handelt sich somit 
um eine altlastenverdächtige Fläche im Sinne des § 2 Abs. 6 BBodSchG. 
 
Topographiebedingt ist für den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 
von keiner Nutzungsgefährdung über die Wirkungspfade: 

• Boden – Mensch 
• Boden – Nutzpflanze 
• Boden – Grundwasser 

auszugehen. 
 
Sollten dennoch im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Aus-
schachtungsarbeiten, Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenver-
änderungen oder Altlasten wahrgenommen werden, sind nach § 4 Abs. 1 und 2 
HAltBodSchG die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und der Sachstand 
unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4 zur Prüfung 
vorzulegen. 

 
3.3 Bodenschutz 

Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-

sucht und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 
18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig 
auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachgerecht wie-
der einzubauen. 
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2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwer-
ken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubau-
en, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach 
darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 

• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende 
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_bauausfuehrende_textvorlage_02_180420_inkl-anhang.pdf)  

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer 
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_haeuslebauer_textvorlage_01_180420.pdf) 

 
3.4 Sammlung und Verwertung von Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in eine Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtli-
che noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen. Darüber hinaus soll gem. § 37 Abs. 4 HWG Nieder-
schlagswasser (z. B. Dachflächenwasser) verwertet werden, wenn wasserwirt-
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
3.5 Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel 

Um Insekten vor dem Massensterben im grellweißen Laternenlicht zu bewah-
ren, sollte die Außenbeleuchtung mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln (z.B. 
Natriumlampen, LED-Lampen), ausgestattet werden. 

 
3.6 Schutz von Versorgungsleitungen 

Im Falle von Baumpflanzungen sind die einschlägigen technischen Regelwerke: 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitun-
gen“ (FGSV; Ausgabe 1989), die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie das DVGW Re-
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gelwerk DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu beach-
ten. 
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4. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
4.1 Obstgehölze 

Äpfel :  
Bismarckapfel Landsberger Renette 
Bittenfelder Sämling Muskatrenette 
Blenheimer Oldenburger 
Bohnapfel Ontario 
Brauner Matapfel Orleans Renette 
Brettacher Rheinischer Bohnapfel 
Danziger Kantapfel Rheinischer Winterrambour 
Freiherr v. Berlepsch Rote Sternrenette 
Gelber Edelapfel Roter Booskop 
Gelber Richard Schafsnase 
Gloster Schneeapfel 
Hauxapfel Schöne aus Nordhausen 
Herrenapfel Schöner von Booskop 
Jakob Lebel Winterrambour 
Kaiser Wilhelm Winterzitronenapfel 

 
4.2 Großkronige Bäume 

Acer pseudoplatanus, platanoides -  Bergahorn 
Quercus robur -  Stiel-Eiche 
Tilia cordata „pallida“ -  Linde 

 
4.3 Mittel- und kleinkronige Bäume (für die Durchgrünung) 

Alnus glutinosa -  Schwarzerle 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aria -  Mehlbeerbaum 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 

 
4.4 Sträucher 

Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Hasel 
Crataegus monogyna  -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Heckenkirsche 
Mespilus germanica -  Echte Mispel 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rubus spec. -  Brombeere, Himbeere 
Rosa canina  -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
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Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
4.5 Geeignete Kletterpflanzen zur Gebäudebegrünung 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia -  Wein 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen 

 


